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Ausgangslage 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2021-109 vom 6. Juli 2021 hat der Gemeinderat, als 

Teilprojekt der Einheitsgemeinde, einen Kredit von CHF 100'000.00 für die Neuerstellung 

der Websites der Politischen Gemeinde sowie der Schule genehmigt. Auch das Zentrum 

Breitenhof sowie die Gemeindewerke wurden in die Neuerstellung der Websites 

miteinbezogen, da im Rahmen der Einheitsgemeinde ebenfalls das CD/CI der Betriebe 

angepasst wurde und somit auch eine Überarbeitung der Websites angezeigt war. 

 

Im Kredit wurde der Grundaufbau der Websites aller vier Organisationen 

miteingerechnet. Die Kosten von individuellen Anpassungen sowie der einzelnen 

Mandate wurden separat über die jeweiligen Budgets abgerechnet. In der nachfolgenden 

Abrechnung sind somit die Kosten des Grundaufbaus aller Websites sowie die Individual- 

und Mandatskosten der Politischen Gemeinde Rüti ausgewiesen. 

 

Die entsprechenden Arbeiten wurden abgeschlossen und die neuen Websites im Jahr 

2022 in Betrieb genommen. Im Laufe des Jahres 2023 wurden die grösseren 

Überarbeitungen in Bezug auf die Neuerstellung abgeschlossen. 

Ausgaben 

Die Abrechnung des Bereichs Finanzen vom 10. Juli 2023 liegt vor und setzt sich wie 

folgt zusammen: 

Bezeichnung Konto Betrag CHF 

Neuerstellung und Dienstleistungen 10122.5200.00 INV00205 71'927.45 

Total  71'927.45 

Einnahmen 

Bei diesem Projekt waren keine Einnahmen vorgesehen resp. eingegangen. 
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Ausgabenabrechnung 

Die abgerechneten Ausgaben sind geringer als die bewilligten Ausgaben. 

Bezeichnung Betrag CHF 

Genehmigte Ausgaben vom 6. Juli 2021 100'000.00 

Netto-Investitionsausgaben 71'927.45 

Minderausgaben 28'072.55 

Die Minderausgaben konnten dank guter Vorausplanung und strikter Ausgabendisziplin 

erreicht werden. 

Aktivierung der Nettoinvestition 

In der Anlagebuchhaltung werden Nettoinvestitionen der folgenden Anlagekategorie 

gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige 

Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Anlagekategorie 
Nutzungs-

dauer 

Konto  

Bilanz 

Konto Erfolgs-

rechnung 

Anschaffungs- 

wert 

Übrige immaterielle 

Anlagen 
5 Jahre 1420.001 10122.3320.90 71'927.45 

Die Inbetriebnahme erfolgte am 3. Januar 2022. 

Beilagen zur Ausgabenabrechnung 

Der Ausgabenabrechnung liegen folgende Unterlagen bei: 

- Originalbelege und Kontoblätter 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht.  

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Die Genehmigung einer Ausgabenabrechnung liegt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 

und 3 Gemeindeordnung Rüti (GO) in der Kompetenz des Gemeinderates. Art. 15 Ziff. 10 

GO (Genehmigung von Abrechnungen durch Gemeindeversammlung) findet keine 

Anwendung, da die Ausgabe vom Gemeinderat bewilligt worden ist.  
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Beschluss 

1. Die Ausgabenabrechnung für die Neuerstellung der Website der Politischen 

Gemeinde sowie für den Grundaufbau der Schul-, Gemeindewerke- und Zentrum 

Breitenhofwebsite mit Nettoausgaben von CHF 71'927.45 und Minderausgaben von 

CHF 28'072.55 wird genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Abteilung Präsidiales 

- Abteilung Finanzen 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Einheitsgemeinde Rüti - Neue Websites - Ausgabenabrechnung - 

Genehmigung» 

- Archiv 
 

 

Versand: 30. August 2023 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
 


